
 

 

 

bmf.gv.at 

Dr. Markus Marterbauer 

Bundesminister für Finanzen 

Johannesgasse 5, 1010 Wien 
Herrn Präsidenten  

des Nationalrates 

Dr. Walter Rosenkranz 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2025-0.328.365  

Wien, 25. Juni 2025 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1226/J vom 25. April 2025 der 

Abgeordneten Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu Fragen 1 bis 3, 7 und 11 

1. Wie viele und welche Mitarbeiter (namentlich) inklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte waren im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 

31.03.2025 in Ihrem Kabinett beschäftigt? (Bitte um getrennte Auflistung nach 

Vertragsbediensteten und Beamten, sowie Datum des jeweiligen Beginns oder der 

Beendigung der Beschäftigung)  

2. Wie viele und welche Mitarbeiter (namentlich) exklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte waren im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 

31.03.2025 in Ihrem Kabinett beschäftigt? (Bitte um getrennte Auflistung nach 

Vertragsbediensteten und Beamten, sowie Datum des jeweiligen Beginns oder der 

Beendigung der Beschäftigung)  

3. Auf welcher Rechtsgrundlage basierten die Dienstverhältnisse der in den Fragen 1 und 

2 genannten Mitarbeiter in Ihrem Kabinett?  
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7. Welche Mitarbeiter des Kabinetts waren im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.03.2025 

direkt beim Bund angestellt?  

11. Wurden in Ihrem Kabinett im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.03.2025 Mitarbeiter 

über Arbeitsleihverträge beschäftigt? (Wenn ja, wie viele Mitarbeiter und mit wem 

wurden diese Arbeitsleihverträge geschlossen?)  

Hinsichtlich der Zusammensetzung meines Kabinetts sowie des Büros der mir 

beigegebenen Frau Staatssekretärin darf auf die ausführliche Beantwortung der 

schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 1032/J vom 7. April 2025 verwiesen werden. 

Es waren im Abfragezeitraum keine Personen mittels Arbeitsleihvertrag in meinem 

Kabinett bzw. jenem meines Amtsvorgängers oder im Büro der mir beigegebenen Frau 

Staatssekretärin beschäftigt.  

Zu Fragen 4 bis 6 und 8 

4. Wie hoch waren die Gesamtkosten im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.03.2025, die 

sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter Ihres Kabinetts inklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte ergaben? (Bitte um getrennte 

Auflistung nach Kalendermonat.)  

5. Wie hoch waren die Gesamtkosten im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.03.2025, die 

sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter Ihres Kabinetts exklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte ergaben? (Bitte um getrennte 

Auflistung nach Kalendermonat.)  

6. Wie hoch waren die Gesamtkosten im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.03.2025, die 

sich aus der Beschäftigung aller Personen, die in Ihrem Kabinett mit Agenden der 

Öffentlichkeitsarbeit betraut waren, ergaben und mit welchen konkreten Aufgaben 

waren diese betraut? (Bitte um getrennte Auflistung nach Kalendermonat.)  

8. Wie hoch waren die monatlichen Kosten im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.03.2025 

der direkt beim Bund angestellten Mitarbeiter?  

Die im ersten Quartal 2025 aufgewendeten gesamten Personalkosten aus der 

Beschäftigung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Kabinett bzw. jenem 

meines Amtsvorgängers betrugen inklusive bzw. exklusive Sekretariats- und Kanzleikräften 

und sonstigen Hilfskräften wie nachstehend aufgelistet: 
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Mitarbeiter/innen inklusive 

Sekretariats- und Kanzleikräften 

und sonstigen Hilfskräften 

Mitarbeiter/innen exklusive 

Sekretariats- und Kanzleikräften 

und sonstigen Hilfskräften 

Jänner 2025 € 244.775,05 € 192.247,18 

Februar 2025  € 256.261,34 € 207.541,34 

März 2025  € 215.682,33 € 162.477,97 

 

Innerhalb des ersten Quartals 2025 nahmen von Jänner bis 3. März im Kabinett meines 

Amtsvorgängers insgesamt zwei Personen die Pressesprecher-Agenden wahr. Im März 

2025 nahmen in meinem Kabinett ebenfalls zwei Personen die Pressesprecher-Agenden 

wahr.  

Da in den jeweiligen Monaten die Pressesprecher-Agenden nur von zwei Personen 

wahrgenommen wurden, wird um Verständnis ersucht, dass von einer gesonderten 

Angabe der aufgewendeten Gesamtkosten für diese einzelnen Monate aus 

datenschutzrechtlichen Gründen Abstand genommen wird, da eine Rückführbarkeit der 

konkreten Kosten auf namentlich bekannte Einzelpersonen eintreten würde. Die Kosten 

dieser Personen für das erste Quartal 2025 sind jedoch in den oben angeführten 

Gesamtkosten enthalten.  

Die im ersten Quartal 2025 (ab 4. März) aufgewendeten gesamten Personalkosten aus der 

Beschäftigung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Büros der mir beigegebenen 

Frau Staatssekretärin betrugen inklusive bzw. exklusive Sekretariats-, Assistenz- und 

Kanzleikräften und sonstigen Hilfskräften wie nachstehend aufgelistet: 

 
Mitarbeiter/innen inklusive 

Sekretariats- und Kanzleikräften 

und sonstigen Hilfskräften 

Mitarbeiter/innen exklusive 

Sekretariats- und Kanzleikräften 

und sonstigen Hilfskräften 

März 2025 € 99.422,69 € 83.607,43 

 

Innerhalb des ersten Quartals 2025 nahmen ab 4. März im Büro der mir beigegebenen 

Frau Staatssekretärin zwei Personen die Pressesprecher-Agenden wahr. Es wird auch hier 

um Verständnis ersucht, dass von einer gesonderten Angabe der aufgewendeten Gesamt-
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kosten für diese beiden Personen im März 2025 aus datenschutzrechtlichen Gründen Ab-

stand genommen wird, da eine Rückführbarkeit der konkreten Kosten auf namentlich be-

kannte Einzelpersonen eintreten würde. Die Kosten dieser Personen sind jedoch in den 

oben angeführten Gesamtkosten vom März 2025 enthalten.  

Es wird angemerkt, dass in den oben angeführten Summen auch die anteiligen Kosten für 

die im Abfragezeitraum angefallene Sonderzahlung, welche im März zur Auszahlung 

gelangt, enthalten sind. 

Zu Fragen 9, 10 und 12 

9. Welche Mitarbeiter des Kabinetts waren im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.03.2025 

nicht direkt beim Bund angestellt? 

10. Wie hoch waren die monatlichen Kosten im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.03.2025 

der nicht direkt beim Bund angestellten Mitarbeiter?  

12. Wurden in Ihrem Kabinett im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.03.2025 Trainees oder 

sonstige Mitarbeiter von NGOs, lnteressensvertretungen, Unternehmen oder 

Tochterorganisationen, etc. beschäftigt? (Wenn ja, wie viele Mitarbeiter und von 

welcher lnteressensvertretung, welchem Unternehmen, etc. bzw. bitte um genaue 

Aufschlüsselung der Funktion, Rechtsgrundlage und genauen daraus anfallenden 

Kosten)  

Im ersten Quartal 2025 wurden in meinem Kabinett bzw. jenem meines Amtsvorgängers 

oder im Büro der mir beigegebenen Frau Staatssekretärin weder Personen, die nicht 

direkt beim Bund angestellt sind, noch Trainees oder sonstige Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von NGOs, Interessenvertretungen, Unternehmen oder 

Tochterorganisationen beschäftigt. Es fallen daher keine solchen Kosten im Sinne der 

Anfrage an.  

Zu Frage 13 

Wie viele Überstunden sind im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.03.2025 angefallen und 

welche Kosten waren damit verbunden? (Bitte um genaue Auflistung nach einzelnen 

Beschäftigten, Funktion, Datum, Kosten, Anzahl, sowie Grund der Überstunden in Ihrem 

gesamten Kabinett)  

Im Abfragezeitraum vom 1. Jänner 2025 bis 31. März 2025 fielen pauschalierte 

Überstundenvergütungen bzw. Vergütungen für Einzelüberstunden für die in meinem 
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Kabinett bzw. in jenem meines Amtsvorgängers beschäftigten Personen in Gesamthöhe 

von brutto 12.946,69 Euro und (ab 4. März) für die im Büro der mir beigegebenen Frau 

Staatssekretärin beschäftigten Personen in Gesamthöhe von brutto 3.157,77 Euro an.  

Angemerkt wird, dass eine Angabe nur hinsichtlich jener angefallenen Überstunden 

möglich ist, soweit diese Überstunden bereits abgerechnet worden sind. Weiters wird 

dazu generell festgehalten, dass nur für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines 

Kabinetts bzw. jenem meines Amtsvorgängers und für jene Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Büros der mir beigegebenen Frau Staatssekretärin pauschalierte oder 

einzelverrechnete Vergütungen für Überstunden ausbezahlt werden, mit denen kein 

sondervertragliches Entgelt vereinbart ist. Bei Sonderverträgen bzw. sondervertraglichen 

Zusatzvereinbarungen sind mit den darin vereinbarten Sonderentgelten bzw. All-in-

Bezügen sämtliche Mehrleistungen in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht abgegolten. 

Zu Frage 14 

Wurden in Ihrem Kabinett im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.03.2025 Belohnungen, Boni, 

Abfertigungen, etc. bezahlt? (Bitte um genaue Auflistung nach einzelnen Beschäftigten, 

Funktion, Rechtsgrundlage, Höhe und Grund)  

Im ersten Quartal 2025 wurden an 7 Bedienstete des Kabinetts meines Amtsvorgängers 

anlässlich der Beendigung ihres Dienstverhältnisses 44.798,16 Euro an 

Urlaubsersatzleistungen gemäß § 28b Vertragsbedienstetengesetz 1948 sowie 21.882,22 

Euro an sondervertraglich vorgesehenen Zahlungen zur Überbrückung nach Auslaufen des 

Dienstverhältnisses wegen Enden der Funktionsperiode meines Amtsvorgängers 

(„Abfederungszahlung“) geleistet. Diese Kosten sind auch in den oben angeführten 

Gesamtkosten zu Fragen 4 bis 6 und 8 enthalten.  

Darüber hinaus wurden im ersten Quartal 2025 keine Belohnungen, Boni, Abfertigungen 

oder sonstigen Zahlungen im Sinne der Frage 14 an Bedienstete meines Kabinetts, 

ehemalige Bedienstete des Kabinetts meines Amtsvorgängers oder Bedienstete des Büros 

der mir beigegebenen Frau Staatssekretärin ausbezahlt.  

Zu Frage 15 

Welche detaillierten sonstigen Kosten sind im Zeitraum von 01.01.2025 bis 31.03.2025 in 

Ihrem Kabinett im Zusammenhang mit Personal oder Beratungen angefallen? (Bitte um 

genaue Aufstellung sämtlicher Kosten)  
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Keine. 

Zu Frage 16 

Wie sind die Fragen 1 bis 15 für das Staatssekretariat zu beantworten? (Bitte um 

gegliederte Beantwortung) 

Es wird auf die oben stehende Beantwortung der Fragen 1 bis 15 verwiesen. 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Markus Marterbauer 

Elektronisch gefertigt 
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